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Volksmotion 2012/2 

Für eine klare Gewaltentrennung 

Ergänzung des Gesetzes über die Gewaltentrennung (170.100) 

Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Kantonsrat eine Anpassung des Gesetzes über die 

Gewaltentrennung in dem Sinne zu beantragen, dass eine klare Gewaltentrennung zwischen 

Exekutive, Legislative und Judikative auf kantonaler und kommunaler Ebene stattfindet. 

Unvereinbarkeiten sind auszuschfessen. 

Charles Gysel, Ernstunterzeic~ 

Mitunterzeichner: - · 
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Volksmotion 

Für eine klare Gewaltentrennung 

Das Gesetz über die Gewaltentrennung vom 3. Dezember 1967 schreibt in Artikel 1 vor, dass 

Mitglieder des Kantonsrates sowie kantonale Funktionäre nicht Richter sein können. Diese 

Regelung, aufgrund eines lnitiativbegehrens, sorgte für eine wünschbare Gewaltentrennung 

zwischen der Legislative und der Judikative auf Kantonsebene. Sie legt fest, dass Richter 

nicht gleichzeitig im kantonalen Parlament politische Funktionen ausüben können. Sinn der 

Regelung ist eine vom täglichen politischen Geschehen unabhängige Justiz. Nach ihrer Wahl 

in die Gerichtsbehörden, sollen Richter und Richterinnen losgelöst von parteipolitischen 

Funktionen und parlamentarischen Tätigkeiten möglichst unabhängig und neutral und ohne 

Ansehen der Person ihre richterlichen Aufgaben erfüllen können. 

Mit der beantragten Ergänzung des Gesetzes soll dafür gesorgt werden, dass richterliche 

Behörden in Zukunft weder einem kantonalen noch einem Gemeindeparlament oder einer 

Exekutivbehörde angehören können. ln den Exekutiven und Legislativen haben die politi

schen Auseinandersetzungen eine immer stärkere Bedeutung. Das heisst auch Partei ergrei

fen. Um zu guten Resultaten zu kommen, gehört dies letztlich zur Aufgabe der in politische 

Ämter Gewählten. Das soll und muss auch so sein. 

Gleichzeitig jedoch ein politisches Amt und unabhängig und unparteiisch ein Richteramt aus

zuüben, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Dies lässt sich oft nicht vereinbaren und kann zu ln

teressenskonflikten führen. Diese Unvereinbarkeiten haben gernäss der vorliegenden 

Volksmotion eingehend geklärt zu werden. Es geht also nicht zuletzt auch um den Schutz der 

Richterpersönlichkeiten und um einen ungestörten Lauf des Gerichtsbetriebes. 

Richterinnen und Richter sollen unbefangen ihre äusserst wichtige Aufgabe ausüben können, 

unbefangen auch von ihrer allfälligen Aufgabe in einer politischen Behörde und vom parla

mentarischen und politischen Geschehen. Sie dürfen sodann unter keinen Umständen auf

grund eines politischen Engagements den Anschein erwecken, in einer gerichtlichen Angele

genheit befangen zu sein. 


